
Änderungsantrag Nr.
TE009 

Beantragt von
Michael Ebner 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §2 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, Absatz 5 (Bundesparteitag als Berufungsinstanz) zu 
streichen. 

Alte Fassung: 

(5) Die Berufungsinstanz nach dem Bundesschiedsgericht ist für den 
Fall, dass das Bundesschiedsgericht die erste Instanz ist oder 
handlungsunfähig ist, der Bundesparteitag.

Neue Fassung: 

<gestrichen>

Begründung

Die Vorstellung, ein Bundesparteitag könnte ein 
Schiedsgerichtsverfahren durchführen, das rechtstaatlichen 
Grundsätzen genügt, ist abwegig. 

Anmerkung: Schiedsgerichtsurteile können vor staatlichen Gerichten 
angefochten werden. Diese beschränken sich jedoch auf Überprüfung der 
Einhaltung von Verfahrensregeln und der Vertretbarkeit der 
Ergebnisse. (siehe auch Ipsen, Kommentar zum PartG, § 14, Rn 2 ganz 
unten) 
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